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Neu-Ulm ist eine junge und moderne Stadt in 
Bayerisch-Schwaben und hat in den vergangenen 
Jahrzehnten eine rasante Entwicklung durchlaufen. 
Zwischenzeitlich leben über 65.000 Einwohner in 
Neu-Ulm. Dies ist nicht nur auf die hohe Lebens-
qualität im gemeinsamen, grenzüberschreitenden 
Oberzentrum Ulm/Neu-Ulm sondern auch auf die 
attraktive Lage der beiden Städte und die wirtschaft-
liche Situation vor Ort zurückzuführen. 
Nun gilt es, in allen Bereichen der Stadtentwicklung 
mit dieser Veränderung Schritt zu halten. Bei den 
städtebaulichen Planungen für das Neubaugebiet 
»Wohnen am Illerpark« wurden diese Überlegungen 
berücksichtigt. Im Sinne eines zukunftsorientierten 
Wohnquartiers kommt beispielsweise der Grundsatz 
昀氀ächensparenden Bauens ebenso zur Anwendung 
wie die verschiedenen Maßnahmen zum Schutz von 
Natur und Klima. 
Mit dem Frei昀氀ächenkonzept und integrierter Regen-
wasserbewirtschaftung, welches mit dem Abwas-
ser-Innovationspreis 2020 des Freistaats Bayern 
ausgezeichnet wurde, setzt Neu-Ulm einen neuen 
Standard, um den Herausforderungen des Klima-
wandels zu begegnen. Die offene Versickerung des 
ober昀氀ächig anfallenden Regenwassers verbessert 
das Stadtklima und wirkt städtischen Wärmeinseln 
entgegen. Für Starkregenereignisse werden zusätz-
liche Notwasserwege etabliert, die für mehr Sicher-
heit bei Über昀氀utungen sorgen.

Zudem wurden in Zusammenarbeit mit den hiesigen 
Stadtwerken neue Versorgungskonzepte entwickelt, 
um mittels Grundwasser aus der Umgebung sowie 
Strom aus dem Wasserkraftwerk des Illerkanals für 
ef昀椀ziente und umweltfreundliche Wärme zu sorgen. 
Eine Verbrennung 昀椀ndet am Standort nicht statt. 
Damit leistet das Konzept einen positiven Beitrag 
zur Klimaverbesserung und Luftreinhaltung. 
Photovoltaikanlagen auf den Wohngebäuden sollen 
die lokal gewonnene Energie vor Ort speichern und 
über das Lastenmanagement, das ein gleichzeitiges 
Au昀氀aden von Elektrofahrzeugen in den Tiefgaragen 
ermöglicht, bestmöglich genutzt werden.
Mit dem Qualitätshandbuch »Wohnen am Illerpark« 

hat die Stadt Neu-Ulm eine Planungshilfe für Ihr 
Bauvorhaben am Illerpark erarbeitet. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn Ihnen das Qualitätshandbuch als 
Anleitung für Ihren Planungsprozess dienen kann. 
Lassen Sie uns Neu-Ulm gemeinsam weiterdenken.

Katrin Albsteiger
Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm

»Neu-Ulm ist eine dynamische           

   Stadt, die sich stetig weiter-

entwickelt. Dies zeigt sich auch an  

         zukunftsorientierten Projekten.«
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Qualitätssicherung

Hinweis

Im Rahmen der Gebäude- 
und Frei昀氀ächenplanung 
kann stets die Bauberatung 
kontaktiert werden.

Die Kontaktdaten 昀椀nden Sie 
im Kapitel 7.0 auf Seite 65

Das vorliegende Handbuch dient Bauherren, In-
vestoren und Architekten als Nachschlagewerk und 
soll die Qualität der gebauten Umwelt sichern, denn 
diese hat Auswirkungen auf die Lebensqualität aller 
Quartiersbewohner. Die Gestaltung und der Bau 
der Wohnhäuser samt Frei昀氀ächen stellen den ab-
schließenden Abschnitt der Gebietsentwicklung dar 
und sollen im Sinne einer guten Nachbarschaft und 
zugunsten von Klimaanpassung und -vorsorge best-
möglich gelingen.  
 

Wichtige Vorgaben, Regelungen und Bauvorschrif-
ten im Quartier sollen anhand des Handbuchs ver-
ständlich dargestellt und optimal umgesetzt werden 
– sowohl in ökologischer, architektonisch-gestalteri-
scher als auch technischer Hinsicht. 

»Zusammen können wir das Beste für   
  Neu-Ulm herausholen und unsere  
 Stadt fit machen für die Zukunft.«

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sowie (von links) Klaus Eder (Geschäftsführer 

SWU), Staatsminister Thorsten Glauber, Andreas Rimböck (Leiter Wasserwirtschaftsamt 

Donauwörth), Rolf Mezger (Geschäftsführer Geiger+Schüle) beim symbolischen ersten 

Spatenstich am 22. Mai 2022 für das Wohngebiet »Am Illerpark«.
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1.1 Zukunftsweisendes Stadtquartier

Auf einer Fläche von rund 10 
Hektar stellt die Stadt Neu-Ulm die 
Weichen für ein innovatives und at-
traktives Quartier mit unterschied-
lichen Wohnformen. 

Das Konzept »Wohnen am Il-
lerpark« sieht ausdrücklich vor, 
Wohnraum für verschiedenste 
Bevölkerungsgruppen aller Alters-
stufen zu schaffen, sodass hier 
sowohl der klassische Eigennutzer 
als auch Mieter verschiedenster 
Einkommensschichten, Baugrup-
pen und Baugenossenschaften an-

gesprochen werden. Das Quartier 
soll dem demographischen Wan-
del Rechnung tragen und einen 
modernen Beitrag zur Inklusion 
und Integration verschiedenster 
Bevölkerungsgruppen leisten.

Verteilt auf mehrere Baublöcke mit 
wohlproportionierten Innenhöfen 
sollen abschnittsweise Geschoss-
wohnungen sowie Einfamilien-
häuser in Form von Ketten- und 
Reihenhäusern entstehen. Die 
Quartierszufahrt erfolgt über die 
Filchner- und die Humboldtstraße. 

Von dort erschließen verkehrsbe-
ruhigte Stichstraßen die einzelnen 
Baufelder. Sie gewährleisten eine 
ruhige Nachbarschaft ohne Durch-
gangsverkehr. 

Rad- und Fußwege eröffnen eine 
direkte Verbindung in die freie 
Landschaft, in die umgebenden 
Quartiere und in Richtung Stadt-
mitte.

Die städtebauliche Komposition erzeugt eine große 

Vielfalt unterschiedlichster Situationen. Anstelle serieller 

Additionen von immergleichen Gebäuden entstehen 

identitätsstiftende, unverwechselbare Orte. 

Drohnenaufnahme 2023

Städtebaulicher Gestaltungsplan 

»Wohnen am Illerpark«

458/1

H
u
m

b
o
ld

ts
tr

a
ß
e

W
e
g
e
n
e
rs

tra
ß
e

Wegenerstraße

F
ilc

h
n
e
rs

tr
a
ß
e

F
ilc

h
n
e
rs

tra
ß
e

R
o
b
e
rt-K

o
c
h
-S

tra
ß
e

M
e
m

m
in

g
e
r S

tra
ß
e

Sporthalle

Christoph-Probst-Realschule

Emil-Schmid 

Volksschule

Supermarkt

Discounter

Discounter

Supermarkt

IV

III

IV

IV
IV

I

II

II

III

III

II

III

II

II

IV

IV

IV

IV

IV

III

III
III

III

III

III

III

III

III

I

I

III

II

II

Kleingärten

III

Fi
lc

hn
er

st
ra

ße

IV

III

III

III

III

III

III

III

II

Reich
sf

est
ung (D

enkm
al)

B
u
sh

a
lt

Kinders
piel

Mobilit
ätss

ta
tio

n 

(C
arS

harin
g-P

lätz
e, 

e-M
obilit

ät, 

Ladest
atio

nen, 
Energ

iesp
eicher, 

etc
.)

S
tellp

l. A
nw

o
hner

Bus
ha

lt

Bus
ha

lt

B
u
sh

a
lt

Fuß- und Radweg

Wohnweg verkehrsberuhigt

W
ohnw

eg verkehrsberuhigt

W
o
h
n
w

e
g
 v

e
rk

e
h
rs

b
e
ru

h
ig

t

W
o
hnw

eg
 ve

rke
h
rsb

e
ru

h
ig

t

W
ohnw

eg verkehrsberuhigt

III

III

gefö
rd

erte
s 

W
ohnen 

ca
. 5

0 W
E

G
es

ch
os

sw
oh

ne
n 

ca
. 1

0W
E

Geschosswohnen 

ca. 18WE

Geschosswohnen 

ca. 24WE

G
e
s
c
h
o
s
s
w

o
h
n
e
n
 

c
a
. 1

2
W

E

G
e
sch

o
ssw

o
h
n
e
n
 

ca
. 1

6
W

E

G
es

ch
os

sw
oh

ne
n 

ca
. 1

8W
E

III

III

Ste
llp

l. A
nwohner 

W
ohnhof

A
ng

er

S
te

llp
l. 
A
nw

oh
ne

r 

W
oh

nh
of

Wohnhof

W
oh

nh
of

II

Quarti
ers

platz

E
G

 K
iTa

O
G

 B
etreutes W

ohnen

ca. 3
0
 W

E

W
ohnpro

je
kt

ca
. 2

0 W
E

EG V
erfü

gungsr
aum

IV

III

III

III

W
o
h
n
h
o
f

Stellpl. Anwohner 

IV

IV

IV

IV

W
en

de
m

ög
lic

hk
ei

t

IV

IV

Ste
llp

l. 
A
nw

oh
ne

r 

III

Stellpl. Anwohner 

S
tp

l. 
R
ei

he
nh

äu
se

r 
am

 P
ar

k 

A
ng

er

A
n
g
e
r

Anger

Anger

IV

S
te

llp
l.
 A

n
w

o
h
n
e
r 

Anger

AngerAnger

Anger

Anger

Vorbehaltsfläche für Querspange

Vorbehaltsfläche für Querspange

Fuß- und Radweg

F
u
ß
- u

n
d
 R

a
d
w

e
g

F
u
ß
- u

n
d
 R

a
d
w

e
g

V
I

Zau
ne

ch
se

n-

ha
bi

ta
te

V

Gesc
hoss

wohnen 

ca. 
30W

E

Geschosswohnen 

ca. 35 WE

gefördertes Wohnen 

ca. 40 WE

gefördertes Wohnen ca. 30 WE

gefördertes W
ohnen ca. 30 W

E

RQ 31 (vier Fahrstreifen & Schutzstreifen)

Abstand zum Siedlungsrand

ca. 28 m

F
a
h
rb

a
h
n
ve

re
n
g
u
n
g

R
a
d
w

e
g
e
v
e
rb

in
d
u
n
g
 (la

n
g
fris

tig
)

Radwegeverbindung (langfristig)

Versickerung integriert in
 die Freiraumgestaltung

G
ew

er
be

III

W
ohnhof

Versickerung integriert in
 die Freiraumgestaltung

V
er

si
ck

er
un

g 
W

oh
nw

eg

V
er

si
ck

er
un

g 
W

oh
nw

eg

Versickerung Verkehrsflächen

Versickerung Wohnweg

Ver
sic

ke
ru

ng
 W

ohn
w

eg

Versickerung Wohnweg

Versickerung Verkehrsflächen

III

III

Stellpl. Anwohner 

Plangebieterw
eiterung

O
ptional

G
ew

er
be

II

Kita

V
Geschosswohnen 

ca. 12WE

C
a
rS

h
a
rin

g
-P

lä
tze

VI

IV

III

IV

V

V

V

VI

V

V
IV

V

V

V

V

V
V

V

IV

V

V

V

V

V

IV

IV

IV

III

III

VI

VI

IV

V

IV

Wohnen am Illerpark   Quartierskonzept



1514

Wohnen am Illerpark   Quartierskonzept

In die Mitte des Wohngebiets ist 
der zentrale Grünzug eingebettet. 
Mit dem angrenzenden urbanen 
Quartiersplatz, den Spielmöglich-
keiten in der Grün昀氀äche und der 
naturnahen Gestaltung im Über-
gang zur Landschaft gibt er dem 
Quartier ein prägendes Rückgrat. 
Innovativ sind hier die ganz-
heitliche Frei昀氀ächenplanung mit 
einem integrierten Regenwasser-
management.

Ein Rinnensystem führt das ober-
昀氀ächig anfallende Regenwasser 

von sämtlichen begrünten Dächern 
und Grundstücken in Richtung 
Grünzug. Hier kann das Wasser 
versickern. Für den Transport von 
Ab- und Regenwasser im Straßen-
bereich werden platz- und kosten-
sparende Zwei-Leiter-Rohrsysteme 
mit Multischächten verwendet. Für 
Starkregenereignisse sind zusätz-
liche Notwasserwege vorgesehen.

Die Stadt hat für das Konzept der 
innovativen Regenbewirtschaftung 
und Starkregenvorsorge für das 
Gebiet »Wohnen am Illerpark« den 

1.2 Freiraumkonzept mit integriertem Regenwassermanagement

Hinweis

Die entwässerungstech-
nischen Höhenangaben 
können in der Abteilung 
Stadtentwässerung erfragt 
werden.

Die Kontaktdaten 昀椀nden  
Sie im Kapitel 7.0 auf S. 65

Entwurfsplanung Freianlagen 

»Wohnen am Illerpark« 

Wohnen am Illerpark   Quartierskonzept

Abwasser-Innovationspreis 2020 
des Freistaats Bayern erhalten.

Aufgrund der Gesamtplanung die-
ser intelligenten Infrastruktur sind 
sowohl die Leitungsanschlüsse auf 
den Privatgrundstücken als auch 
das Erdgeschossfußbodenniveau 
höhengebunden. Voraussetzung 
ist, dass die Planung der Gebäude 
und der dazugehörigen Gelände-
höhen entwässerungstechnisch 
auf die städtische Planung abge-
stellt wird. 

Die Besonderheit des integrierten 
Konzepts ist die synergetische 
Nutzung der Frei昀氀ächen. Die tech-
nischen Aspekte sind vollkommen 
in die Gestaltung der Frei昀氀ächen 
integriert, sodass eine Verbindung 
zwischen Spiel, technischem 
Bauwerk und naturnahen Flächen 
entsteht. 

Die offenen Versickerungsanla-
gen im zentralen Grünzug leisten 
zusammen mit den festgesetzten 
Gründächern und weiteren P昀氀anz-

geboten einen wichtigen Beitrag 
zu einem besseren Stadtklima 
und wirken dem Aufheizen des 
Quartiers in den Sommermonaten 
entgegen.
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Aufgrund der Lage bietet sich das 
Gebiet für ein neues und innovati-
ves Wärmekonzept an. Es ver-
knüpft die Möglichkeiten lokaler, 
natürlicher Wärme- und Energie-
quellen mit den Vorteilen des Fern-
wärmenetzes.

Mit modernster, ef昀椀zienter Tech-
nologie wird das Grundwasser, 
das vor Ort über einen Brunnen 
entnommen wird, im Winter für die 
Heizung und im Sommer zur Küh-
lung der Wohnräume genutzt. Das 
nahegelegene Wasserkraftwerk 
am Illerkanal versorgt die Wärme-
pumpen mit Strom. CO2-neutrale 
Wärme- und Energiequellen sor-
gen auf diesem Wege für umwelt-
freundliche Wärme. 
Eine Verbrennung 昀椀ndet am Stand-
ort nicht statt. Zur Erwärmung des 
Brauchwassers wird ergänzend 
das vorhandene Fernwärmenetz 
eingesetzt. 

Dieses wegweisende Projekt der 
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wird  
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz gefördert. 
Es leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Klimaverbesserung und Luft-
reinhaltung. 

Weitere Eckpunkte des Ver-
sorgungskonzepts sind Photo-
voltaikanlagen auf den privaten 
Wohngebäuden zur lokalen Strom-
erzeugung, Glasfaseranschlüsse 
bis in die Wohnungen sowie ein 
Lastenmanagement, das ein 
gleichzeitiges Au昀氀aden von  
Elektrofahrzeugen in den Tief- 
garagen ermöglicht. 

Nicht zuletzt werden im Süden 
des Quartiers, wo für die ÖPNV-
Erschließung eine der neuen 
Bushaltestellen vorgesehen ist, 
Vorkehrungen für eine Mobilitäts-
station getroffen. An dieser mög-
lichen Schnittstelle für multimodale 
Mobilität besteht künftig auch die 
Option Fahr- und Lastenräder 
abzustellen oder E-Ladesäulen zu 
errichten.

1.3 Innovatives Versorgungskonzept

Hinweis

Weitere Informationen 昀椀nden 
Sie auch im Kapitel 6.0

„Innovatives Wärmekonzept in Neu-Ulm: Modellprojekt 

zur nahezu treibhausgasfreien Wärmeversorgung in-

klusive Kühlung im Sommer.“ www.swu.de

Mobilitätsstation im Süden des Quartiers 

in der Filchnerstraße

Technikzentrale im Norden und 

Mobilitätsstation im Süden des Quartiers

Ansichten der Technikzentrale der Stadt-

werke Uim/Neu-Ulm im Norden
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Ansicht von Süden
Maßstab 1:100

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

Ansicht von Norden
Maßstab 1:100

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

Abböschung in öffentlicher Grünfläche

Ansichten von Westen
Maßstab 1:100

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

Ansichten von Osten (Gebäude)
Maßstab 1:100

Extensive Dachbegrünung

Ansichten von Osten (Grenze)
Maßstab 1:100

Legende:
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Die Fassaden werden das Wohn-
umfeld und Erscheinungsbild des 
Quartiers entscheidend prägen. 
Eine lebendige, urbane Atmosphä-
re wird sich im Quartier daher vor 
allem auch in ansprechenden, de-
tailreichen Fassaden ausdrücken. 

Es wird empfohlen, die Schausei-
ten der Gebäude sorgfältig, offen 
und freundlich zu gestalten. Ins-
besondere zum öffentlichen Raum 
hin mögen sich die Gebäude mit 
ihren Fenstern öffnen. Abweisen-
de, geschlossene Fassaden gilt es 
zu vermeiden.

Eine gute Gliederung der Fas-
saden schafft ein kleinteiliges, 
menschliches Maß und verleiht der 
Lebendigkeit Ausdruck. 

Auch Holzfassaden oder Teil-
bereiche aus Holzelementen aus 
heimischen, schnell nachwach-
senden Hölzern sind ausdrücklich 
erwünscht.

2.1 Fassadengestaltung

Lebendige Fassaden für eine offene 

Atmosphäre, Beispiele aus Tübingen, Mühlenviertel

Farbbeispiele für Fassaden aus dem »Ge-

staltungshandbuch Neu-Ulm, Fassadensa-

nierung und Hofgestaltung« von 2010

Hinweis

Das Farbkonzept sieht eine Hauptfarbe 
für den 昀氀ächenbezogenen größten Teil 
der Fassade vor und zwei Nebenfarben 
für hervorgehobene besondere Bauteile 
wie Sockel, Leibungen oder Fensterein-
fassungen.

Schlicht

Elegant

Urban

Progressiv

Markant

Hauptfarbe 1. Nebenfarbe 2. Nebenfarbe
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Die Baufenster im Bebauungsplan 
sind so gewählt, dass die Gebäu-
destellung innerhalb des Grund-
stücks variieren kann.  
 

Die Baufenster bilden den Rah-
men, in dem sich das Bauvor-
haben bewegt und der nicht zu 
100 % überbaut werden kann, 
weil weitere Festsetzungen wie 
z.B. Grund昀氀ächenzahl, Geschoss-
昀氀ächenzahl und P昀氀anzgebote 
zu berücksichtigen sind. Einen 
Hinweis darauf bietet der städte-
bauliche Gestaltungsplan bzw. 
der Bebauungsvorschlag, der in 

den Bebauungsplan integriert ist. 
Ferner setzt auch die notwendigen 
Tiefgaragen昀氀äche der hochbau-
lichen Ausdehnung Grenzen. 
 

Bei der Planung müssen stets 
alle Festsetzungen gesamtheitlich 
berücksichtigt und in Einklang ge-
bracht werden.

2.2 Überbaubare Fläche, Grundflächen- und Geschossflächenzahl

Die Geschossigkeit liegt in der Regel zwischen 

drei und fünf Geschossen und prägt damit das 

urbane Wohnquartier.
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Allgemeines Wohngebiet

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
hier: Verkehrsberuhigter Bereich 

offene Bauweise 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BAUNVO)

WA

II-III

öffentliche Grünfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
hier: Fußgängerbereich + Radfahrer

Anpflanzen von Bäumen

Zweckbestimmung: Spielplatz

Geltungsbereich des Bebauungsplans

ART DER BAULICHEN NUTZUNGEN

MASS DER BAULICHEN NUTZUNGEN

BAUWEISE

VERKEHRSFLÄCHEN UND ANSCHLÜSSE

GRÜNFLÄCHEN

WA 1 IV-V

o

0,4 2,0 

H

FD 0,2 H 

NUTZUNGSSCHABLONE

Bezeichnung des 
Teilgebietes

Zahl der Vollgeschosse

Bauweise

Zahl der Vollgeschosse (zwingend)

Grundflächenzahl

Haustyp

II

abweichende Bauweise a

Flächen für offene StellplätzeSt

Ausgleichsfläche M 1 - 3

maximale GebäudehöheGH = 16 m

nur Hausgruppen zulässig 

mindestens 0,4 der Wandhöhe 0,4 H

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Elektrizität (Trafostation)

Geschossflächenzahl

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

ABSTANDSFLÄCHEN

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN UND FÜR
DIE ABFALLENTSORGUNG

Ver- u. Entsorgungsfläche

FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, 
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
NATUR UND LANDSCHAFT

SONSTIGE PLANZEICHEN

Flächen für Garagen und 
überdeckte Stellplätze

Ga

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsmaße

Bereich ohne Ein- u. Ausfahrt

Straßenbegleitgrün

Erhalt von Bäumen

Ein- und Ausfahrt

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen

Erdgeschossfußbodenhöhe in m. ü. NNEFH=474,00

FD Flachdach

Dachform reduzierte Abstandsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
hier: Fußgängerbereich 

ö

Fläche für Gemeinbedarf Zweckbestimmung "Schule"

Straßenbegrenzungslinie

Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

maximale Gebäudehöhe

0,4 / 2,0

GH = 16 m

o

Baulinie

Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärm)

Lärmpegelbereich III

Lärmpegelbereich IV

tagsüber und nachts für Lüftungszwecke ungeeignete Fassadenseite

nachts für Lüftungszwecke ungeeignete Fassadenseite

Abgrenzung unterschiedlicher Höhenfestsetzungen (EFH, GH, Zahl der Vollgeschosse)

Flächen für die Abfallentsorgung

Zweckbestimmung: Temporäre Regenwasserrückhaltung

H

Zahl der Vollgeschosse als Mindest- u. Höchstmaß

Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl

Ulm
Neu

Stadt Neu-Ulm
FB 3 - Stadtplanung und Umwelt

Bebauungsplan - Entwurf
M 62.4 "Wohnen am Illerpark" 
M 1:500

Lageplan M 1:10.000

aufgestellt: Neu-Ulm, 24.10.2019

..........................................................
 Abteilungsleitung
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Albert-Schweitzer-Straße

John-F.-Kennedy-Straße

Höhenbezugssystem: DHHN12 (NN-Höhen, Status 100)

B1. PLANZEICHNUNG B2. ZEICHENERKLÄRUNG

B3. VERFAHRENSVERMERKE

bestehende Gebäude

geplante Grenze / Abgrenzung Stellplätze

Flurstücksgrenze

Bebauungsvorschlag

Flurstücksnummer

HINWEISE

1492/37

Bereich ohne Baumbepflanzungen

Richtfunktrassen

D Baudenkmal

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in der Sitzung am 24.01.2017 
die Aufstellung des Bebauungsplans M 64/2 "Ulmer Riedteile" beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt KW 6 vom 10.02.2017 bekannt 
gemacht. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 
20.02.2017 bis 06.03.2017 durchgeführt. Am 20.02.2017 fand eine Informations-
veranstaltung mit öffentlicher Darlegung und Anhörung zur Planung statt.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum städtebaulichen Entwurf vom 14.11.2016 hat vom 
01.06.2017 bis 30.06.2017 stattgefunden.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in der Sitzung am 06.11.2018  
die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Auslegungs-
beschluss wurde im Amtsblatt KW 49 vom 07.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2018 wurde mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.12.2018 bis 
einschließlich 21.01.2019 öffentlich ausgelegt. 
Parallel dazu wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt. 

Aufgrund der Planänderung vom  23.09.2019 wurde der Bebauungsplanentwurf
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 04. bis einschließlich 21.10 2019
erneut ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
im selben Zeitraum erneut beteiligt.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat mit Beschluss am 

03.12.2019 den Bebauungsplan M 62.4 "Wohnen am Illerpark" 

in der Fassung vom 24.10.2019 gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

Hinweis: Der Bebauungsplan besteht aus zwei Teilen:
- schriftlicher Teil
- zeichnerischer Teil.

Ausgefertigt:
                                                        Gez. Noerenberg
                                                        Stadt Neu-Ulm, den .......................

                                                        ..................................................
                                                        Gerold Noerenberg
                                                        Oberbürgermeister 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans durch den Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt wurde im Amtsblatt der Stadt Neu-Ulm Nr. 
..................... vom ..................... gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
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Allgemeines Wohngebiet

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
hier: Verkehrsberuhigter Bereich 

offene Bauweise 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BAUNVO)

WA

II-III

öffentliche Grünfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
hier: Fußgängerbereich + Radfahrer

Anpflanzen von Bäumen

Zweckbestimmung: Spielplatz

Geltungsbereich des Bebauungsplans

ART DER BAULICHEN NUTZUNGEN

MASS DER BAULICHEN NUTZUNGEN

BAUWEISE

VERKEHRSFLÄCHEN UND ANSCHLÜSSE

GRÜNFLÄCHEN

WA 1 IV-V

o

0,4 2,0 

H

FD 0,2 H 

NUTZUNGSSCHABLONE

Bezeichnung des 
Teilgebietes

Zahl der Vollgeschosse

Bauweise

Zahl der Vollgeschosse (zwingend)

Grundflächenzahl

Haustyp

II

abweichende Bauweise a

Flächen für offene StellplätzeSt

Ausgleichsfläche M 1 - 3

maximale GebäudehöheGH = 16 m

nur Hausgruppen zulässig 

mindestens 0,4 der Wandhöhe 0,4 H

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Elektrizität (Trafostation)

Geschossflächenzahl

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

ABSTANDSFLÄCHEN

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN UND FÜR
DIE ABFALLENTSORGUNG

Ver- u. Entsorgungsfläche

FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, 
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
NATUR UND LANDSCHAFT

SONSTIGE PLANZEICHEN

Flächen für Garagen und 
überdeckte Stellplätze
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Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsmaße

Bereich ohne Ein- u. Ausfahrt

Straßenbegleitgrün

Erhalt von Bäumen

Ein- und Ausfahrt

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen

Erdgeschossfußbodenhöhe in m. ü. NNEFH=474,00

FD Flachdach

Dachform reduzierte Abstandsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
hier: Fußgängerbereich 

ö

Fläche für Gemeinbedarf Zweckbestimmung "Schule"

Straßenbegrenzungslinie

Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

maximale Gebäudehöhe

0,4 / 2,0

GH = 16 m
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Baulinie

Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärm)

Lärmpegelbereich III
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Zweckbestimmung: Temporäre Regenwasserrückhaltung

H

Zahl der Vollgeschosse als Mindest- u. Höchstmaß

Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl

Ulm
Neu

Stadt Neu-Ulm
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Albert-Schweitzer-Straße

John-F.-Kennedy-Straße

Höhenbezugssystem: DHHN12 (NN-Höhen, Status 100)

B1. PLANZEICHNUNG B2. ZEICHENERKLÄRUNG

B3. VERFAHRENSVERMERKE

bestehende Gebäude

geplante Grenze / Abgrenzung Stellplätze

Flurstücksgrenze

Bebauungsvorschlag

Flurstücksnummer

HINWEISE

1492/37

Bereich ohne Baumbepflanzungen

Richtfunktrassen

D Baudenkmal

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in der Sitzung am 24.01.2017 
die Aufstellung des Bebauungsplans M 64/2 "Ulmer Riedteile" beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt KW 6 vom 10.02.2017 bekannt 
gemacht. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 
20.02.2017 bis 06.03.2017 durchgeführt. Am 20.02.2017 fand eine Informations-
veranstaltung mit öffentlicher Darlegung und Anhörung zur Planung statt.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum städtebaulichen Entwurf vom 14.11.2016 hat vom 
01.06.2017 bis 30.06.2017 stattgefunden.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in der Sitzung am 06.11.2018  
die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Auslegungs-
beschluss wurde im Amtsblatt KW 49 vom 07.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2018 wurde mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.12.2018 bis 
einschließlich 21.01.2019 öffentlich ausgelegt. 
Parallel dazu wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt. 

Aufgrund der Planänderung vom  23.09.2019 wurde der Bebauungsplanentwurf
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 04. bis einschließlich 21.10 2019
erneut ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
im selben Zeitraum erneut beteiligt.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat mit Beschluss am 

03.12.2019 den Bebauungsplan M 62.4 "Wohnen am Illerpark" 

in der Fassung vom 24.10.2019 gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

Hinweis: Der Bebauungsplan besteht aus zwei Teilen:
- schriftlicher Teil
- zeichnerischer Teil.

Ausgefertigt:
                                                        Gez. Noerenberg
                                                        Stadt Neu-Ulm, den .......................

                                                        ..................................................
                                                        Gerold Noerenberg
                                                        Oberbürgermeister 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans durch den Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt wurde im Amtsblatt der Stadt Neu-Ulm Nr. 
..................... vom ..................... gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Bebauungsplan, beispielhaft Ausschnitt WA 22 - WA 25,

Bebauungsvorschlag kleiner als das Baufenster

Ausschitt aus der Legende zum Bebauungsplan
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Die Erdgeschosszonen der Ge-
bäude spielen im Quartier eine 
besondere Rolle. Sie ermöglichen 
eine soziale Interaktion zwischen 
Innen- und Freiraum und können 
das Quartier damit beleben.  
 

Dies ist insbesondere am Quar-
tiersplatz und an der Mobilitäts-
station, wo die Erdgeschosszone 
direkt an der Schnittstelle zwischen 
privatem und öffentlichem Raum 
liegt, erwünscht.  
 

Geeignet sind hier im Erdgeschoss 
vor allem Nutzungen mit Pub-
likumsverkehr wie soziale Ein-
richtungen, Begegnungsstätten, 
Beratungsstellen/-büros, Läden, 
Cafés etc.

2.3 Erdgeschosszonen

Die Ecken der Wohnhöfe werden am Quartiersplatz und 

an weiteren räumlich wirksamen Punkten entlang der 

öffentlichen Wege und Freiräume durch ein sechstes 

Geschoss hervorgehoben.

Bistro in der SteubenstraßeFamilienzentrum in der Kasernstraße

Café in der Heinz-Rühmann-Straße

Beispiele aus Neu-Ulm für Erdgeschoss- 

zonen an der Schnittstelle zwischen priva-

tem und öffentlichem Raum

Die Erdgeschosszone öffnet sich zum öffentlichen Raum, 

Gastronomie am Theodor-von-Hildebrandt-Platz
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2.4   Dachbegrünung und Retentionsdach

Die festgesetzte Dachbegrünung 
bietet dem Gebäude eine natür-
liche Schall- und Wärmedämmung 
bzw. Gebäudekühlung. Sie schützt 
die Dachhaut vor Witterungsein-
昀氀üssen und speichert und 昀椀ltert 
Niederschlagswasser. 

Im Rahmen der Dachbegrünung 
wird empfohlen, eine erhöhte Was-
serspeicherung umzusetzen. Mit 
einem sogenannten Retentions-
dach können je nach Hersteller bis 
zu 80 l/m² Niederschlag (bezogen 
auf eine Anstauhöhe von 60 mm) 
zurückgehalten und in einem 
de昀椀nierten Zeitraum (zwischen 
24 Stunden und mehreren Tagen) 
über eine Drossel an die Kanali-
sation abgegeben werden. Die er-

höhte Regenwasseraufnahme wird 
durch Abstandshalter möglich, die 
sich unterhalb des eigentlichen Be-
grünungsaufbaus be昀椀nden. Dabei 
bleiben alle für das Funktionieren 
der Dachbegrünung wichtigen As-
pekte wie Wasserspeicherung für 
die P昀氀anzen, Luft-Wasser-Haus-
halt im Wurzelraum etc. erhalten. 
Oberhalb des Wasserspeichers 
reichen die Möglichkeiten vom 
ökonomisch optimierten Extensiv-
dach bis zum intensiv begrünten 
Dachgarten. 

Die Stadt Neu-Ulm fordert ab 
einer ab昀氀usswirksamen Fläche von 
800 m² einen Über昀氀utungsnach-
weis. Dieser wird durch den Einsatz 
von Retentionsdächern begünstigt.

Gründach, Aufbau schematisch

Gründach, Aufbau schematisch

min. 10 cm

5 cm

ca. 6 cm

5 cm

Vegetationstragschicht

Dränageschicht mit Wasserspeicher/

Bewässerungssystem

Schutzschicht

Dach mit wurzelfester Abdichtung

min. 20 cm

10 cm

min. 20 cm

10 cm

min. 10 cm

5 cm

ca. 6 cm

5 cm

Extensive Dachbegrünung Intensive Dachbegrünung Retentionsdach

Hinweis

Siehe hierzu auch das  
Infoblatt der Stadt Neu-Ulm: 
»Extensive Dachbegrünung«

Dachgarten auf einem Wirtschaftsgebäude 

in Augsburg

Beispiel einer Extensiven Dachbegrünung 

mit großer Artenvielfalt

Dränageschicht mit Wasserspeicher/

Bewässerungssystem

Vegetationstragschicht

Schutzschicht

Dach mit wurzelfester Abdichtung

https://nu.neu-ulm.de/buerger-service/leben-in-neu-ulm/umwelt-natur/naturschutz
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2.5 Fassadenbegrünung

Eine begrünte Fassade kann 
neben positiven Effekten für die 
Artenvielfalt rund um das Gebäude 
auch einen günstigen Ein昀氀uss auf 
das Kleinklima in der Umgebung 
des Gebäudes haben. Durch 
Verschattung und Verdunstung 
können hohe sommerliche Tempe-
raturen abgepuffert werden. 

Es ist möglich, boden- oder wand-
gebundene Systeme zu installie-
ren. Für beide Varianten ist eine 
auf den Standort und die Ge-
staltungsintention zugeschnittene 
P昀氀anzenauswahl für den Erfolg der 
Begrünung von Bedeutung. Falls 
Kletterhilfen benötigt werden, sind 
P昀氀anzenwahl und Befestigungs-
technik genau aufeinander abzu-
stimmen und auf den Fassaden-
untergrund anzupassen.

Hinweis

Siehe hierzu auch das  
Infoblatt der Stadt Neu-Ulm: 
»Grün an der Hauswand« 

sowie die Broschüre 
»Artenschutz leicht ge-

macht« des Bayerischen 
Staatsministerium für Woh-
nen, Bau und Verkehr.

Beispiel einer Fassadenbegrünung aus Wien

Beispiele für Fassadenbegrünungen

Zusätzlich ist für die Vermeidung 
von Schäden am Gebäude die Ge-
währleistung einer fachgerechten 
und regelmäßigen P昀氀ege un-
erlässlich. Dazu gehört neben der 
Bewässerung auch die Entfernung 
von abgestorbenen P昀氀anzentei-
len, das Freihalten von Fenstern, 
Türen und Dachkanten. Eine 
regelmäßige Kontrolle der Befesti-
gungspunkte der Kletterhilfen und 
der Bewässerungssysteme sichert 
eine dauerhafte Funktionsfähikeit 
der Fassadenbegrünung.

https://nu.neu-ulm.de/buerger-service/leben-in-neu-ulm/umwelt-natur/naturschutz
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210713artenschutz/index.php
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210713artenschutz/index.php


3130

3.1 Gestaltung der Entwässerung 32

3.2 Gartenbewässerung 33

3.3 Starkregenvorsorge 34

Wohnen am Illerpark   Grundstücksentwässerung

Grundstücksentwässerung

3.0
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In punkto Entwässerung ist 
standardmäßig das ökologi-
sche Trennsystem vorgesehen. 
Schmutzwasser wird über die 
Schmutzwasserkanalisation 
abgeleitet, das anfallende Nie-
derschlagswasser wird entspre-
chend den heutigen Vorgaben 
der Regenwasserbewirtschaftung 
zurückgehalten und dem Wasser-
kreislauf wieder zugeführt. Das 
auf privaten Verkehrs- und Dach-
昀氀ächen anfallende, nur geringfügig 
verschmutzte Regenwasser ist 
entsprechend der Entwässerungs-
satzung der Stadt Neu-Ulm über 
den Regenwasserkanal in die 
zentralen Versickerungsanlagen 
abzuleiten. 
 

Im Erschließungsgebiet wurden 
Füllkörperrigolen zur Versickerung 
des gering belasteten Nieder-
schlagswassers hergestellt.
Die Kanalhausanschlüsse wur-
den im Zuge der Erschließung 
des Baugebietes bereits auf das 
Grundstück vorverlegt. Anschlüs-
se für Regenwasser sind in blau 
gehalten, Anschlüsse für Schmutz-
wasser sind orange eingefärbt. Die 
Anschlüsse sind aufgrund der Ge-
samtinfrastruktur höhengebunden. 
Sie wurden vor Ort aufgemessen 
und kartiert.  

Um die Leistungsfähigkeit der 
zentralen Versickerungsanlagen zu 
gewährleisten, ist es wichtig, dass 
die Bauherren auf ihren Grund-
stücken, vor Übergabe an die 

3.1 Gestaltung der Entwässerung

Hinweis

Bei Anfragen zur Kanal-
auskunft übergibt die 
Stadt Neu-Ulm Kanalbe-
standspläne. 
s. Kontaktdaten Seite 65

Wohnen am Illerpark   Grundstücksentwässerung
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Retentionsvolumen angepasst an den 

Bedarf der öffentlichen Verkehrsflächen

Retentionsvolumen angepasst an den 
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Konzeptskizze zum Regenwasser-

management

Zisterne, schematische Darstellung

Regenwasser wird dem 

Wasserkreislauf wieder zugeführtRegenwasser wird dem Wasserkreislauf 

wieder zugeführt, Beispiel eines Straßen-

V-Pro昀椀ls

3.2 Gartenbewässerung

Um die Ressource Wasser weiter 
effektiv zu nutzen und zu schonen, 
kann das Regenwasser nachhaltig 
über eine Zisterne für die Garten-
bewässerung und andere Zwecke 
genutzt werden.
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öffentliche Regenwasserkanalisa-
tion, einen entsprechend dimen-
sionierten Sedimentationsschacht 
herstellen.
Gemäß der Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung (NWFreiV) 
ist für eine Versickerung von 
Niederschlagsab昀氀üssen von un-
beschichteten Metalldächern aus 
Kupfer, Zink oder Blei (beispiels-
weise an den Gründachrändern) 
eine geeignete Vorbehandlung 
erforderlich.  
Die zentralen Versickerungsan-
lagen sind lediglich mit Schmutz-
fangzellen ausgestattet. Aus die-
sem Grund dürfen die verbauten 
Mengen an Kupfer, Zink, und Blei 
50 m² pro Flurstück nicht über-
schreiten.
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Im Hinblick auf die zunehmen-
den Starkregenereignisse wurde 
das Quartier so geplant, dass die 
zentral gelegenen Frei昀氀ächen im 
Ernstfall über昀氀utbar sind.  
 

Die Entwässerungstopographie mit 
ihren Straßenhöhen und -pro昀椀len 
stellt eine gefahrfreie Ableitung 
Richtung Grünzug sicher, auch 
wenn die Regenwasserkanäle kein 
zusätzliches Wasser mehr aufneh-
men können. 

Darüber hinaus wird empfohlen, 
bei der Planung entsprechende 
Vorkehrungen zum Eigenschutz zu 
treffen. Dies kann sich beispiels-
weise auf die Qualität der Keller-
fenster oder die Sicherung techni-
scher Anlagen beziehen. 

Die Versickerungsmulden sind bei 
Regen und bis zum Abtrocknen 
des Bodens nicht bespielbar, da 
ansonsten der Boden verdichtet 
wird und sich die Durchlässigkeit 
verringert.

3.3 Starkregenvorsorge

Hinweis

Siehe hierzu die Bürgerbro-
schüre »Leitfaden Stark-

regen – Objektschutz und 

bauliche Vorsorge« des 
BBSR/Veröffentlichungen 
(bund.de).

Beispiele von Versickerungsmulden,

Frei昀氀ächen sind bei Starkregen über昀氀utbar

Wohnen am Illerpark   Grundstücksentwässerung

Entwurfsplanung Freianlagen, 

Ausschnitt östlich der Merianstraße

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen.html
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4.1 Anp昀氀anzungen, Garten- und Vorgartengestaltung 38

4.2 Geländemodellierung, Anböschung  
 von Höhenunterschieden 40

4.3 Einfriedungen und Kleintiergängigkeit 42

4.4 Rettungswege und Feuerwehrzufahrten  44

Gestaltung der privaten Freiflächen

4.0

Wohnen am Illerpark
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Die Gestaltung der privaten Vor-
gärten durch eine Kombination von 
Belags昀氀ächen und Bep昀氀anzung ist 
für eine quartierstypische Identität 
von großer Bedeutung. 

Verschiedene Formen und Mate-
rialien für die notwendigen be-
festigten Flächen in Verbindung 
mit bep昀氀anzten bzw. begrünten 
Flächen sorgen für ein abwechs-
lungsreiches Erscheinungsbild der 
Vorgartenbereiche. 

Aus ökologischen Gründen (Re-
genwasserrückhalt, Flächenver-
siegelung, Kleinklima…) werden 
versickerungsfähige Beläge für 
Zufahrten, Wege und Terrassen 
verbaut. 

Die Begrünung der Müllbehälter 
mit Sträuchern oder Kletterp昀氀an-
zen verbessert das Erscheinungs-
bild der notwendigen Zweckbauten 
und hat einen positiven ökologi-
schen Effekt. 

Neben P昀氀anzgeboten für die pri-
vaten Grundstücke (Sträucher und 
Bäume) ist auch die vorgegebene 
Bep昀氀anzung der Frei昀氀ächen zu 
öffentlichen Verkehrs-, Grün- oder 
Ausgleichs昀氀ächen hin ein Beitrag 
zur ökologischen Aufwertung der 
neu zu gestaltenden Bau昀氀ächen.

4.1 Anpflanzungen, Garten- und Vorgartengestaltung

Hinweis

Siehe hierzu auch das  
Infoblatt der Stadt Neu-Ulm: 
»Der naturnahe Garten« 

sowie die Broschüre »Arten-

schutz leicht gemacht« des 
Bayerischen Staatsministe-
rium für Wohnen, Bau und 
Verkehr.

Wohnen am Illerpark   Gestaltung der privaten Frei昀氀ächen

Beispiel für die Gestaltung des privaten 

Grundstücks durch wasserdurchlässige 

Belags昀氀ächen und Bep昀氀anzungen

Beispiele für begrünte Müllplätze

https://nu.neu-ulm.de/buerger-service/leben-in-neu-ulm/umwelt-natur/naturschutz
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210713artenschutz/index.php
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210713artenschutz/index.php
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Auf die Einbindung in den Bestand 
und die Verbindung der verschie-
denen Grundstücke untereinander 
hat die Gestaltung der Grenzen 
großen Ein昀氀uss. 

Durch die Abböschung der 
Höhen unterschiede im Bereich 
der Tiefgaragen inklusive deren 
Erd überdeckung zu den Gren-
zen der Grundstücke hin wird ein 
natürlich-ausgeprägter und har-
monisch wirkender Übergang zu 

den angrenzenden Grundstücken 
gestaltet. Dies dient außerdem der 
Durchgängigkeit für Kleintiere. 

Im Bereich der südwestlich an-
grenzenden Wildblumenwiese 
(Ausgleichs昀氀äche M3) wird der 
Übergang in die bestehende Land-
schaft durch Anpassung an die 
private Grundstücksmodellierung 
an das vorhandene natürlich be-
stehende Gelände geschaffen. 

Selbst wenn sich ein Höhen-
unterschied nicht vermeiden lässt, 
bleibt die Anschlusshöhe an den 
Bestand unverändert. Der Bö-
schungsfuß liegt in diesem Fall mit 
mindestens einem Meter Abstand 
von der Grenze zur Ausgleichs-
昀氀äche M3 entfernt auf der privaten 
Grundstücks昀氀äche. 

4.2 Geländemodellierung, Anböschen von Höhenunterschieden

Grundstücksübergänge durch Abböschungen erlauben die Durch-

gängigkeit für Kleintiere

Reich bep昀氀anzte Böschungen und Wasserrinne zwischen den Gärten, 

Beispiel einer privaten Grundstücksmodellierung aus Ost昀椀ldern

Wohnen am Illerpark   Gestaltung der privaten Frei昀氀ächen
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Auf die Gestaltung der Grund-
stücksübergänge bzw. -grenzen 
hat der Umgang mit Einfriedungen 
oder Zäunen großen Ein昀氀uss.
Neben gestalterischen sind auch 
ökologische Aspekte zu berück-
sichtigen. 

So sind in den Bereichen mit Rei-
hen- und Kettenhäusern Zäune mit 
einer Gesamthöhe von maximal 
130 cm erlaubt. In den Bereichen 
für Geschosswohnungsbau sollen 
aufgrund des zukünftigen Charak-
ters der geplanten Bebauung ent-
lang der öffentlichen Verkehrs- und 
Grün昀氀ächen keine Einfriedungen 
entstehen.

Für alle Zäune und Einfriedungen 
gilt, dass die Durchgängigkeit für 
Kleintiere, wie z.B. Igel, aus öko-
logischen Gründen nicht verhin-
dert werden darf. Dies wird durch 
einen Mindestabstand von 15 
cm zwischen Geländeoberkante 
und Zaununterkante erreicht oder 
durch entsprechende alternative 
Zwischenräume.

Sockel- und Stützmauern stehen 
einer Durchgängigkeit entgegen.

4.3 Einfriedungen und Kleintiergängigkeit

Beispiel einer Sichtschutzwand im Bereich einer Terrasse

Wohnen am Illerpark   Gestaltung der privaten Frei昀氀ächen

Beispiele für kleintierdurchgängige Einfrie-

dungen aus verschiedenen Materialien wie 

Metall oder Holz

Im Bereich der Reihen- und Kettenhäuser dürfen die 

Zäune eine Gesamthöhe von 130 cm nicht überschrei-

ten. Sichtschutzwände und -zäune im Bereich von Ter-

rassen sind mit bis zu 200 cm Höhe und 300 cm Länge 

möglich.
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4.4 Rettungswege und Feuerwehrzufahrten 

Entsprechend des Übersichtsplans 
»Feuerwehr-Aufstell昀氀ächen« kön-
nen gekennzeichnete öffentliche 
Flächen zum Zwecke der Rettung 
genutzt werden. Alle darüber hin-
aus erforderlichen Aufstell昀氀ächen 
sind auf den Privatgrundstücken 
unterzubringen.  
 

Vor allem die öffentlichen Grün-
昀氀ächen stehen für diese Nutzung 
nicht zur Verfügung, da ihre 
Funktion als Retentions- und Ver-
sickerungs昀氀äche im Rahmen des 
Regenwassermanagements auf-
rechterhalten werden muss.

Von Brandschutz über Hilfe bei Unwetter und Unfällen 

bis hin zu Katastrophenschutz – die Feuerwehr Neu-Ulm 

übernimmt vielseitige Aufgaben.

Wohnen am Illerpark   Gestaltung der privaten Frei昀氀ächen

Übersichtsplan über die beispielhaften, 

möglichen Feuerwehr-Aufstell昀氀ächen auf 

öffentlichen Flächen sind grün dargestellt

Feuerwehraufstell昀氀ächen 

auf öffentlichen Flächen

Feuerwehraufstell昀氀ächen 

auf privaten Flächen
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Igelburg Beispiele für Nistkästen

Die bereits unter Punkt 4.1 »An-
p昀氀anzungen, Vorgartengestal-
tung…« beschriebenen Vorgaben 
für die Bep昀氀anzung der privaten 
und öffentlichen Grundstücke 
folgen dem ganzheitlichen Ansatz 
der Klimaregulation und natur-
nahen Gestaltung des gesamten 
Quartiers.  

Zusätzlich wird durch die Anlage 
von ökologisch wertvollen und 
blühenden P昀氀anzungen die Arten-
vielfalt durch Nahrungs- und Nist-
angebote für Insekten und Vögel 
erhöht.  
 

Im Garten hilft eine Vielzahl an 
heimischen P昀氀anzen und Tieren, 
die allesamt wichtige Funktionen 
in der Nahrungskette haben, das 
ökologische Gleichgewicht zu be-
wahren. 
 

Die Stabilisierung der Ökosysteme 
und die Erhaltung der Vielfalt des 
Lebens auf unserem Planeten ist 
für Gesundheit und Wohlergehen 
des Menschen fundamental.

Über die beschriebenen Maßnah-
men hinaus gibt es noch viele auf 
Freiwilligkeit basierende Möglich-
keiten, den Artenschutz am Haus 
und im Garten zu verbessern.
Dazu gehört der Verzicht auf inten-
sive und dauerhafte Beleuchtung 
am Haus und im Garten. Wo Be-
leuchtung notwendig ist, sollte auf 
insektenfreundliche Leuchtmittel 
zurückgegriffen werden. 

Der mögliche Vogelschlag an Glas-
昀氀ächen kann durch entsprechende 
昀氀ächige Markierungen oder den 
Einbau von Gläsern mit geringem 
Außenre昀氀exionsgrad reduziert 
werden. 

Der Verzicht auf Giftstoffe z.B. in 
Farben, Imprägnierungen oder für 
den P昀氀anzenschutz kann ein wei-
terer Baustein zur Verbesserung 
des Artenschutzes am Haus sein. 

Um die Situation von Vögeln, 
Insekten, Fledermäusen und 
Kleinsäugern wie z.B. Igeln zu 
verbessern, sind das Aufhängen 
von Nichthilfen und die Anlage 
von Brutstätten, Verstecken und 
Winterquartieren sinnvolle Maß-
nahmen.

Der Verzicht auf weitmaschige 
Gitterroste für Licht- und Ent-
wässerungsschächte trägt zur 
Vermeidung von unbeabsichtigten 
Tierfallen bei.

5.1 Artenschutz an Haus und Garten
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Naturnaher Garten

Blumenkasten »Bienen-Restaurant«

Hinweis

Siehe hierzu die Broschüre 
»Artenschutz leicht ge-

macht« des Bayerischen 
Staatsministerium für Woh-
nen, Bau und Verkehr sowie 
den Interneteintrag »Lebens-

raum Garten: Ihr eigenes 

Naturschutzgebiet – LBV – 

Gemeinsam Bayerns Natur 

schützen«.

https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210713artenschutz/index.php
https://www.stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2021/210713artenschutz/index.php
https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/#:~:text=Naturschutz%20fängt%20im%20Garten%20an,Ihr%20eigenes%20kleines%20%22Naturschutzgebiet%22.
https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/#:~:text=Naturschutz%20fängt%20im%20Garten%20an,Ihr%20eigenes%20kleines%20%22Naturschutzgebiet%22.
https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/#:~:text=Naturschutz%20fängt%20im%20Garten%20an,Ihr%20eigenes%20kleines%20%22Naturschutzgebiet%22.
https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/#:~:text=Naturschutz%20fängt%20im%20Garten%20an,Ihr%20eigenes%20kleines%20%22Naturschutzgebiet%22.
https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/#:~:text=Naturschutz%20fängt%20im%20Garten%20an,Ihr%20eigenes%20kleines%20%22Naturschutzgebiet%22.
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Aufgrund des dokumentierten 
Vorkommens von Zauneidechsen, 
die auf der Roten Liste stehen, 
wurde im Norden des Baugebiets 
ein Lebensraum für die Reptilien 
geschaffen.

Für die nördlichen Baufenster 
entlang des Fuß- und Radwegs 
zwischen Filchner- und Hochstet-
terstraße gelten daher besondere 
Vorkehrungen: Durch einen zaun-
eidechsentauglichen Amphibien-
zaun während der Bauzeit auf der 
Nordgrenze der privaten Grundstü-
cke (Baufelder WA8-12) wird die 
Eidechse geschützt.

5.2 Schutz des Eidechsenkorridors (V5)

Naturschutz in Neu-Ulm ist vielfältig und zeigt sich in 

unterschiedlichen Bereichen.

Eidechsenhabitat, Beispiel aus Neu-Ulm Lage des Eidechsenkorridor im Norden des Gebiets
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Zauneidechse
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tung, Wurzelstöcke) als Grüngut-
lager昀氀äche oder als Spiel昀氀äche für 
Kinder ist nicht gestattet.
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Ebenfalls zum Erhalt des Lebens-
raumes der Zauneidechse werden 
im Grünzug, vorrangig im nord-
westlichen Bereich der Ausgleichs-
昀氀äche M1 in der Nähe des Infan-
teriestützpunkts der ehemaligen 
Bundesfestung Ulm, Habitate in 
einer Größe von ca. 30 m² an-
gelegt, die den Zauneidechsen 
Eiablageplätze und Versteckmög-
lichkeiten bieten.  
 

Die Belange des Natur- und Arten-
schutzes haben dort Vorrang. Ent-
sprechend dürfen die Stein- und 
Holzhaufen nicht gestört werden. 

Die Ausgleichs昀氀ächen M1-3 wer-
den als extensive, artenreiche Wie-
sen mit Obstbäumen und lockeren 
Gehölzstrukturen hergestellt. Alle 
Ausgleichs昀氀ächen sind in ihrer 
ökologischen Wertigkeit dauerhaft 
zu erhalten. Aus naturschutzfach-
lichen Gründen ist das Spielen und 
Bolzen nicht auf den Ausgleichs-
昀氀ächen sondern nur auf den weiter 
östlich gelegenen Spiel昀氀ächen und 
Parkanlagen möglich.. 

Zur Umweltbildung und Erklärung 
werden am Rand der Ausgleichs-
昀氀äche M3, die als Wildblumen-
wiese gestaltet wird, Hinweistafeln 
aufgestellt.

5.3 Ausgleichsflächen und Schutz der Eidechsenhabitate

Die Ausgleichs昀氀äche M3 wird als extensive, artenreiche Wiese 

mit Obstbäumen hergestellt, Beispielfoto Wiley Süd
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Der Rand der Ausgleichs昀氀äche M3 wird als 

Wildblumenwiese gestaltet, Beispielfoto Lage der Ausgleichs昀氀ächen im Baugebiet
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Energiekonzept und Versorgungsinfrastruktur

6.0

Wohnen am Illerpark
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Die ressourcenschonende und 
zukunftsweisende Wärme- und 
Kälteversorgung erfolgt über eine 
kombinierte Nutzung von Nah- und 
Fernwärme.

Für die Nahwärme wird aus einem 
Grundwasserbrunnen im Südwes-
ten des Quartiers Grundwasser 
bezogen. Mittels Wärmepumpen-
technologie, welche in der Technik-
zentrale an der Humboldtstraße 
untergebracht wird, und emissions-
freiem Strom aus dem nahegele-
genen Wasserkraftwerk des Iller-
kanals wird CO2-freie Wärme über 
ein Nahwärmenetz bereitgestellt. 
Nach der Wärmeübertragung wird 
das Grundwasser in den Illerkanal 
eingeleitet. Die so gewonnene 
Wärme dient der Beheizung der 
Wohngebäude. Über das Nah-
wärmenetz können die Nutzer 
neben der Raumheizung auch eine 
Raumkühlung beziehen. 

Über das Fernwärmenetz wird 
für die Warmwasserbereitung ein 
höheres Temperaturniveau ent-
sprechend gesetzlicher Vorgaben 
bereitgestellt.

Für die einzelnen Grundstücke 
bzw. Gebäude besteht eine Ab-
nahmeverp昀氀ichtung der Nah- und 
Fernwärme gegenüber der SWU 
Energie GmbH. Die technischen 
Anschlussbedingungen Fernwär-
me (TAB-FW) der SWU Energie 
GmbH sorgen für eine funktions-
fähige Umsetzung.

Das vorausschauende Wärme- 
und Energiekonzept wurde vom 
Stadtrat in seiner Sitzung am 
09.05.2019 beschlossen. Der ge-
forderte Mindestwärmestandard 
KfW-55 für die Wohnbebauung 
wird zum Zeitpunkt des Bauan-
trags durch einen Energieberater, 
welcher in der von der Deutschen 

Energie-Agentur GmbH (dena) 
geführten Energieef昀椀zienz-Ex-
pertenliste eingetragen ist, nach-
gewiesen. Alternativ wäre bei 
Realisierung eines höheren Ener-
giestandards der entsprechend 
höhere Nachweis ausreichend. 
Dabei sind über die städtischen 
Anforderungen aus 2019 hinaus 
auch die jeweils gültigen gesetzli-
chen Anforderungen zu beachten.

Das CO2-neutrale, umweltfreund-
liche Wärmekonzept leistet einen 
positiven Beitrag zur Klimaverbes-
serung und Luftreinhaltung. Dieser 
Effekt kann allerdings nur erreicht 
werden, wenn in den Privatge-
bäuden die Verbrennung von Holz 
und fossilen Brennstoffen entspre-
chend des Verbots nicht erfolgt.

6.1 Wärme- und Kälteversorgung,  

Energiestandard, Verbrennungsverbot

Hinweis

Tiefergehende Informationen 
sind in der »Bauherrenmap-

pe – Urbane Wärmewende 

Wohnen am Illerpark« der 
SWU GmbH zu 昀椀nden.

Lage der Infrastrukturelemente der Wärme- 

und Kälteversorgung

Blick in einen Grundwasserbrunnen

Von der Erzeugung bis zur Heiztechnik
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Photovoltaikanlagen auf min-
destens 40% der Dach昀氀ächen 
der Wohngebäude tragen einen 
wichtigen Teil zur lokalen Strom-
erzeugung bei. Als Dach昀氀äche 
gilt in diesem Zusammenhang die 
Bruttogeschoss昀氀äche des obersten 
Vollgeschosses. Die Bebauungs-
plan-Vorgaben zur Begrünung des 
Daches bleiben davon unberührt. 
Die als Grün- und Retentions昀氀äche 
geeignete Dach昀氀äche wird von 
einer Photovoltaikanlage nicht ein-
geschränkt.

Studien belegen inzwischen, dass 
die Kombination von Dachbegrü-
nung und Photovoltaik Synergie-
effekte mit sich bringt. Beispiels-
weise erhöht der Kühleffekt einer 
Dachbegrünung die Erträge der 
Solarmodule. Auch für die Ver-
ankerung und Lastverteilung der 
Module ergeben sich Vorteile.

6.2 Solaranlagen zur lokalen Stromerzeugung

Aufgrund des Kühlungseffektes erzielen Solarmodule 

in Verbindung mit einer Dachbegrünung einen höheren 

Leistungsgrad.

Dachbegrünung und Photovoltaik

Wohnen am Illerpark   Energiekonzept und VersorgungsinfrastrukturWohnen am Illerpark   Energiekonzept und Versorgungsinfrastruktur



6160

Mit den Vorrichtungen für die 
digitale Messinfrastruktur in den 
Wohngebäuden wird eine lücken-
lose, schnelle und gesicherte 
Datenverbindung anvisiert. 

Die Datenerfassung der Messgerä-
te (Strom, Gas, Warm- und Kalt-
wasser, Wärme, Wechselrichter 
und eventuelle Speicherlösungen) 
muss bis in den Sekundenbereich 
dauerhaft möglich sein, um das 
o.g. Ziel ef昀椀zient umsetzen zu 
können.

6.3 Digitale Mess-

infrastruktur

Modernste Messtechnik bei der gesamten 

Hausversorgung

Wohnen am Illerpark   Energiekonzept und VersorgungsinfrastrukturWohnen am Illerpark   Energiekonzept und Versorgungsinfrastruktur

6.4 Glasfaseranschlüsse  

bis in die Wohnungen

Die Vorrichtung für den Glasfaser-
ausbau (FTTH) samt Sensorik in 
den Wohnungen und Wohngebäu-
den sichert die Möglichkeit einer 
hohen Datenübertragungsrate im 
Bereich der Telekommunikation. 

Hierzu gestattet der Grundstücks-
käufer im Rahmen der Bebauung 
folgende Nutzungen des Ver-
sorgers und seiner verbundenen 
Unternehmen auf Kosten des 
Versorgers:

 – Legen von Glasfaserleitungen 
bis in die Wohneinheiten (FTTH)

 – Einbau von Sensorik und 
digitalen Zähl- und Messeinrich-
tungen außerhalb der Wohnein-
heiten.

Aufgrund des steigenden Bedarfs 
an E-Mobilität werden in den Ge-
schosswohnungsbauten Vorrich-
tungen für das Lastenmanagement 
benötigt. 
 

Damit soll eine aktive Steuerung 
des Stromverbrauchs und eine 
ausgeglichene Stromversorgung 
der E-Ladestationen in den Wohn-
gebäuden ermöglicht werden.  
 

Hintergrund ist, dass im Falle         
mehrerer Ladestationen der 
Strombedarf oft zur selben Tages-
zeit besteht oder gleichzeitig der 
Bedarf anderer Stromverbraucher 
sehr groß ist. 

6.5 Lastenmanagement

Digitale Messinfrastruktur

Weniger Aufwand und 
damit Kostenersparnis 
durch digitale Ablesung

Nebenkostenabrechnung 
aller Sparten

Energieef昀椀zienz durch Last- 
und Erzeugungsmanagement

citysens-Lösungen 
(Parkraumüberwachung, 
AAL, Müllmanagement,…)

Alle Netzanschlüsse und der 
Hausanschlussraum können 
ausschließlich im Bereich der 
vorabverlegten Rohrleitungen und 
Kabel liegen. Sie werden über das 
Netzanschlussportal der Stadt-
werke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH 
angemeldet.

6.6 SWU-Versorgungs-

anschlüsse

Hinweis

Direkt-Link zum Netzan-

schlussportal der Stadt-

werke Ulm/Neu-Ulm Netze 

GmbH www.ulm-netze.de/
netzportal

Übersteigt die benötigte Leistung 
die Anschlussleistung, würde die 
Sicherung im Netzanschluss aus 
Sicherheitsgründen ausgelöst 
und könnte – im Gegensatz zur 
Wohnungssicherung – nur durch 
einen Fachmann wieder eingestellt 
werden.  
 

Durch das Lastenmanagement 
kann ein Überschreiten der An-
schlussleistung vermieden werden.

Ein modernes Lastenmanagement steuert 

gleichzeitig auftretende hohe Strombedarfe

https://netzportal.ulm-netze.de/appDirect/Kundenmarktplatz/index.html
https://netzportal.ulm-netze.de/appDirect/Kundenmarktplatz/index.html
https://netzportal.ulm-netze.de/appDirect/Kundenmarktplatz/index.html
https://netzportal.ulm-netze.de/appDirect/Kundenmarktplatz/index.html
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Bei der Planung der Gebäude ist 
es wichtig, dass die gesamte Infra-
struktur der Ver- und Entsorgungs-
leitungen berücksichtigt wird. Dies 
gilt insbesondere für Zwischenbau-
zustände, die einen Ein昀氀uss auf 
die Sicherheit der Lage der bereits 
verlegten Kanäle, Leitungen und 
Medien haben können. Im Bedarfs-
fall bewahren besondere Maß-
nahmen, die geplant und beim Bau 
umgesetzt werden, die Trassen, 
Verkehrsanlagen und Nebenanla-
gen vor Beschädigungen. 

Bei Verbaumaßnahmen oder un-
mittelbar angrenzenden Baugru-
ben zur bestehenden Infrastruktur 
wird eine Beweissicherung in 
Lage und Höhe der angrenzenden 
Randeinfassungen empfohlen.  
 

Dasselbe gilt auch für die Grenz-
bebauung von privaten Außenan-
lagen昀氀ächen an die bestehenden 
öffentlichen Verkehrs昀氀ächen, die 
einen Eingriff in die öffentlichen 
Flächen mit sich bringen.

6.7 Schutz der öffentlichen Infrastruktur während der Bauphase

Während des Baus müssen unmittelbar 

angrenzende Infastrukturen durch geeignete 

Massnahmen geschützt werden; hier das 

Beispiel einer Spundwand 
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Fragen zur Grundstücksvergabe 

Tel: (0731) 7050-1301 und -3101
E-Mail: wohnen-am-illerpark@neu-ulm.de

Bauplanungsrechtliche Auskünfte  

und Bauberatung

Abteilung Stadtplanung 

Tel: (0731) 7050-3101
E-Mail: stadtplanung@neu-ulm.de

Organisatorische Auskünfte zum Bau-

antragsverfahren, zur bautechnischen 

Sachbearbeitung und Bauaufsicht

Abteilung Bauordnung

Tel: 0731 7050-1212
E-Mail: bauordnung@neu-ulm.de

Internetauftritt »Wohnen am Illerpark« 

https://nu.neu-ulm.de/stadt-politik/stadt-

entwicklung/bauland/wohnen-am-illerpark

Kanalauskünfte und entwässerungs-

technische Sachbearbeitung

Abteilung Stadtentwässerung 

Tel: (0731) 7050-4305 und -4302
E-Mail: stadtentwässerung@neu-ulm.de

Verkehrsrechtliche Anordnungen

Abteilung Straßen- und Verkehrsrecht 

Tel: (0731) 7050-7001
E-Mail: strassen-verkehrsrecht@neu-ulm.de

Erschließungsbeiträge

Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge 

Tel: (0731) 7050-5305
E-Mail: steueramt@neu-ulm.de

Wohnen am Illerpark  Kontaktdaten

Kontaktdaten

7.0

Wohnen am Illerpark

mailto:wohnen-am-illerpark%40neu-ulm.de?subject=
mailto:stadtplanung%40neu-ulm.de?subject=
mailto:bauordnung%40neu-ulm.de?subject=
https://nu.neu-ulm.de/stadt-politik/stadtentwicklung/bauland/wohnen-am-illerpark
https://nu.neu-ulm.de/stadt-politik/stadtentwicklung/bauland/wohnen-am-illerpark
mailto:?subject=
mailto:strassen-verkehrsrecht%40neu-ulm.de?subject=
mailto:steueramt%40neu-ulm.de?subject=
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